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Corona Infektionsschutz- und 

Hygieneplan 
 

 Die in diesem Dokument festgelegten Regeln basieren auf der 14. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in ihrer aktuellen Fassung und gelten 
unabhängig von der Farbe der Krankenhausampel. Wir verfolgen die Entwicklung 
des Infektionsgeschehens und der gesetzlichen Lage täglich. Sollten sich für die 
berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung Änderungen ergeben, wird dieses 
Dokument sofort aktualisiert und die neuen Richtlinien bekannt gegeben. Bis dahin 
gilt: 

 Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz in Rosenheim Stadt den Wert von 35, so kann der 
Zutritt zur Schule nur denjenigen gewährt werden, die im Sinne der aktuell 
geltenden 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geimpft, 
genesen oder getestet sind (3-G Regel). Der schriftliche oder elektronische 
Nachweis dafür ist dem/der Dozent*in ohne Aufforderung bei Ankunft vorzulegen. 
Dozent*innen sind gesetzlich verpflichtet, alle Nachweise zu überprüfen. Als 
Nachweis für negativ getestete Personen gilt entweder ein PCR Test (nicht älter als 
48 Stunden) oder ein Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Ein 
Schnelltest unter Aufsicht vor Ort kann aus logistischen Gründen nicht angeboten 
werden. 

 Die Abstandsregel von 1,5 m ist wo immer möglich zu wahren, insbesondere beim 
Betreten und Verlassen der Schule sowie bei der Benutzung der sanitären Anlagen 
und in den Pausen. 

 Beim Betreten und Verlassen der Schule, der Unterrichtsräume und während den 
Pausenzeiten ist eine FFP2-Maske zu tragen. 

 Die Maskenpflicht erstreckt sich auch auf die praktischen Übungen und am 
eigenen Platz im Klassenzimmer immer dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 m 
nicht gewahrt werden kann. Dies gilt gleichermaßen für Schüler, Kursteilnehmer, 
Dozenten und Besucher. 

 Regelmäßiges, selbstständiges Händewaschen (mit Seife für 20-30 Sekunden), 
insbesondere am Ende der Pausen. 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund. 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Taschentuch). 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_14
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_14
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 Beim Betreten der Unterrichtsräume sind die Hände zu desinfizieren, ebenso vor 
und nach den praktischen Übungen. 

 Die Klassenzimmer sind in Zeitabständen von 20 Minuten gründlich zu lüften: mind. 
5-minütige Stoßlüftung mit offenen Fenstern und Türen. 

 Bei den praktischen Übungen sind zusätzlich zur FFP2-Maske Einmal-Handschuhe zu 
tragen. Letztere sind am Ende zu entsorgen. 

 Die praktischen Übungseinheiten sind immer mit demselben Partner auszuführen. 

 Für Übungen im Liegen bitte eigenes Laken mitbringen. 

 Dozenten sind angewiesen, Teilnehmerlisten zu führen und Übungspartner zu 
notieren. Übungspartner dürfen während der gesamten Veranstaltung nicht 
gewechselt werden. 

 Ein Getränkeservice kann zurzeit nicht angeboten werden. Zum Verzehr von 
Speisen bitte eigenes Geschirr mitbringen und zum Reinigen mit nach Hause 
nehmen. 

 Die Tische werden jeweils zu Beginn des Kurstages mit einem 
Flächendesinfektionsmittel gereinigt, ebenso alle Gegenstände, die benutzt 
wurden. 
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